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Kosteninformation über die Angebote des 
Musikschulverein Rhede e.V. 

à eine Familienmitgliedschaft ist für die Nutzung der Angebote verpflichtend 
 

Art des Unterrichts / Höhe der monatlichen Gebühr ab 01.05.2025 
1. Kursangebote*   
  a) Musikalische Früherziehung (MFE)   
  b) Musikalischer Liedergarten (MLG)   
  c) Musikalische Grundausbildung (MGA)   
  d) Gitarrenkurse   
  45 Minuten/Woche                21,50 €  
2. Instrumental- und Gesangsunterricht**   
  a) Einzelunterricht (30 Minuten/Woche)                62,00 €  
  b) Einzelunterricht (45 Minuten/Woche)                93,00 €  
  c) Zweiergruppe (30 Minuten/Woche)                34,00 €  
  d) Zweiergruppe (45 Minuten/Woche)                50,00 €  
  e) Dreiergruppe und größer (45 Minuten/Woche)                34,00 €  
3. Jugendorchester/Kinderchor Kostenlos 
4. Erwachsenenchor "Singing Voices"                  9,00 €  
5. Die Gebühren für Projekte oder Kursangebote außerhalb von 

Nr. 1, 2, 3, 4 werden im Einzelfall vom Musikschulverein Rhede e.V. 
festgelegt und mit den Ausschreibungen bekannt gegeben. 

  
  
* bei aufeinanderfolgendem Kursausfall länger als zwei Wochen kann auf Antrag der 
ausgefallene Unterricht erstattet werden 

** Unterrichtsausfälle sind in den Unterrichtsverträgen geregelt 
 

 
Vereinszuschuss 

a) Teilnehmerzuschuss 
Bei Teilnahme mehrerer Familienmitglieder an Angeboten aus Nr. 2 ermäßigen sich 
die Unterrichtskosten bei zwei Familienmitgliedern für das zweite Familienmitglied 
um 10 % und für jedes weitere um 15 % der vollen Unterrichtskosten. Diese werden 
vom Verein erstattet. 

b) Mehrfachbelegung 
Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme mehrerer Unterrichtsangebote aus Nr. 2 durch 
eine Person gelten die gleichen Zuschüsse wie in a)  

c) Bildungskarte 
Im Rahmen der Nutzung der Bildungskarte können Kosten entsprechend erstattet 
werden. 

d) Patenschaften 
In besonderen Fällen kann für die Angebote aus Nr. 1, 2 eine Kostenübernahme bis 
hin zum Vollpreis durch eine private, vom Musikschulverein Rhede e.V. organisierte 
Patenschaft ermöglicht werden. 


